1[image: image1.wmf]

Zwischenbilanz

Rückblick und Ausblick

Seit 1992 sind die Fachhochschulen in Baden-Württemberg durch § 3a Fachhochschulgesetz zur Bestellung von Frauenbeauftragten verpflichtet. Die Verantwortung der Hochschulen für die "Beseitigung von für Wissenschaftlerinnen bestehenden Nachteilen" war schon 1989 gesetzlich festgeschrieben worden. Seit 1995 müssen die Hochschulen außerdem Frauenförderpläne aufstellen. Anlass genug für eine Zwischenbilanz und eine Dokumentation erfolgreicher Aktivitäten.

In den vergangenen fünf Jahren konnte eine ganze Reihe von Fortschritten erreicht werden. Dazu haben unsere eigenen Aktivitäten beigetragen. Ohne die ideelle und tatkräftige Unterstützung anderer hätten wir allerdings weit weniger bewirken können. Deshalb danken wir allen Engagierten herzlich für Rat und Tat – aus Fachhochschulen, Politik und Verwaltung, Presse und Rundfunk.

Doch nach wie vor bestehen erhebliche Defizite, die nur überwunden werden können, wenn die Gleichstellungspolitik von oben und von unten getragen wird. Dabei kommt es eigentlich nur darauf an, die althergebrachten Rollenstereotype für Frauen und Männer, die tief in unseren Köpfen sowie in der sozialen und rechtlichen Umwelt verwurzelt sind, zu erkennen und weiter abzubauen. Wir appellieren an alle, daran mitzuwirken.

Ziele der Frauenförderung bzw. der Gleichstellungspolitik

Förderung der Chancengleichheit von Frau und Mann im Hochschulalltag – so lautet das Ziel, auf das wir Frauenbeauftragte an Fachhochschulen hinarbeiten. Ziel und Kompetenzen sind gesetzlich vorgegeben. Die letzte Verantwortung für die Chancengleichheit tragen die Hochschulen, d.h. Rektor/Rektorin und Gremien der akademischen Selbstverwaltung. Wir Frauenbeauftragte haben eine Beratungs- und Kontrollfunktion. Dabei sollen wir nach § 3a Fachhochschulgesetz auf die "Herstellung der gesetzlich gebotenen Chancengleichheit und auf die Vermeidung von Nachteilen für wissenschaftlich tätige Frauen und für Studentinnen" hinwirken. Die Formulierung lässt Interpretationsspielräume, die wir – trotz mancher Unterschiede im Detail – im Kern ähnlich ausfüllen.

Wir alle halten die Förderung der Chancengleichheit an Hochschulen für ein wichtiges Ziel, auch weil sie zu übergeordneten Zielen beiträgt:

· mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft 

· höhere Qualität von Lehre und Forschung

· mehr Innovation an den Hochschulen sowie in Wirtschaft und Gesellschaft. 

Von den Hochschulen ausgehende Signaleffekte bringen die tatsächliche Gleichberechtigung von Frau und Mann auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen voran. Eine größere Vielfalt an Personen und Qualifikationen ermöglicht bessere Leistungen und begünstigt Innovationen. So proklamierte Bundespräsident Roman Herzog bei der 40jährigen Feier des Cusanuswerks 1996 den "Vormarsch hochqualifizierter Frauen … [als] ein probates Mittel gegen akademisches Mittelmaß" (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Bulletin Nr. 46, 10.6.96, S.498). In den USA wird anschaulich vom "value of diversity" gesprochen. Frauenförderung leistet damit einen Beitrag, unser Land für den internationalen Wettbewerb der kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Systeme leistungsfähiger zu machen. Sie muss deshalb zu einem integralen Bestandteil der Hochschulreform werden.

Primär bemühen wir uns darum, die noch immer bestehende Unterrepräsentanz von Frauen im wissenschaftlichen Bereich weiter abzubauen. Spiegelbildlich dazu geht es vielen von uns auch um die Unterrepräsentanz der Männer in der Familienarbeit. Manche von uns reden deshalb schon seit Jahren von Förderung der Gleichstellung statt von Frauenförderung, von Gleichstellungsbeauftragten statt von Frauenbeauftragten, von Gleichstellungsprogrammen statt von Frauenförderplänen. Für entsprechende Umformulierungen des Gesetzestextes hatte sich schon 1993 die Mehrheit der FH-Frauenbeauftragten ausgesprochen. Auch bei der jetzt anstehenden Novellierung der Hochschulgesetze werden wir uns wieder für Änderungen der Begriffe einsetzen. In der vorliegenden Dokumentation halten wir uns dennoch an die nach wie vor gebräuchlichen Formulierungen.

Eine generelle Gleichheit der Ergebnisse streben wir nicht an, wohl aber eine Gleichheit der Chancen. Dabei sind wir fest davon überzeugt, dass jede Frau und jeder Mann ganz individuelle Neigungen und Begabungen hat und dass viele Frauen und Männer nicht den Weg gehen können, der persönlich und gesellschaftlich am vorteilhaftesten wäre. Dahinter stehen heutzutage meist "nur" noch unbewusste strukturelle Diskriminierungen, namentlich Rollenstereotypen in Form von Vorbehalten und Vorurteilen. Solche Hindernisse wollen wir durch unsere Aktivitäten abtragen. Deshalb unterstützen wir Frauen im Hinblick auf die Erwerbsarbeit und Männer im Hinblick auf die Familienarbeit. Beides wird erleichtert, wenn die Vereinbarkeit von Familie mit Beruf oder Studium verbessert wird – und zwar für beide Geschlechter. Gerade deshalb sei betont, dass Frauenförderung mehr ist als Familienförderung: Es geht zusätzlich um den beruflichen Aufstieg.
Ziele und Aufgaben nach § 3a FHG

"(1) Die Fachhochschulen wirken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf die Beseitigung von für Wissenschaftlerinnen bestehenden Nachteilen hin..."

"(3) Die Frauenbeauftragte wirkt auf die Herstellung der verfassungsrechtlichen gebotenen Chancengleichheit und auf die Vermeidung von Nachteilen für wissenschaftlich tätige Frauen und für Studentinnen hin..."

Dazu werden der Frauenbeauftragten Beteiligungsrechte eingeräumt, in Form von Informations-, Rede- und Antragsrechten. 

Ähnliche Teilziele verfolgen die Frauenbeauftragten der anderen Hochschularten sowie die Frauenvertreterinnen der Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung. Wir arbeiten deshalb eng mit ihnen zusammen. Eng zusammen arbeiten wir auch mit allen, die vor Ort und im Land über die Entwicklungen an den Fachhochschulen entscheiden – vor allem Gremien der akademischen Selbstverwaltung, Hochschulleitungen, Rektorenkonferenz, Wissenschaftsministerium und Landtag. Wir prüfen die gleichstellungspolitischen Implikationen von Entscheidungen, zeigen Handlungsbedarf auf, machen Vorschläge für Maßnahmen, begleiten und kontrollieren die Umsetzung.

Aktivitäten der Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragten

Ein Großteil unserer Aktivitäten richtet sich also auf die Beratung und Kontrolle von Entscheidungsträgern im Hochschulbereich. Dazu wirken wir in Gremien mit, führen individuelle Gespräche, verteilen Informationsmaterialien und organisieren Veranstaltungen. Selbstverständlich reagieren wir dabei nicht nur, sondern ergreifen auch Initiativen und geben Anstöße. So machen wir Vorschläge für eine geschlechtsneutrale Messung der Berufungskriterien, tragfähige Möglichkeiten der Kinderbetreuung oder einen wirksamen Frauenförderplan.

Der Schwerpunkt unserer eigenständigen Aktivitäten liegt in der Unterstützung von Adressatinnen und Adressaten der Gleichstellungspolitik. Dazu zählen zunächst die Angehörigen der einzelnen Hochschulen, namentlich die Studentinnen. Durch Öffentlichkeitsarbeit und Sonderveranstaltungen außerhalb des Curriculums sensibilisieren wir für Gleichstellungsfragen und zeigen Handlungsoptionen auf. In persönlicher Beratung helfen wir bei individuellen Problemen im Studium oder bei der Integration von Gleichstellungsfragen in Lehre und Forschung. Insbesondere ermutigen wir Schülerinnen zum Studium, Studentinnen zum Studien- und Berufserfolg und qualifizierte Frauen zu einer FH-Professur.

Umfassende Handlungskataloge und ausgewählte Beispiele unserer Aktivitäten an den einzelnen Hochschulen sowie auf der Landesebene sind in Teil II der Dokumentation dargestellt, ausgewählte Daten und Fakten in Teil III. Sie alle belegen, dass wir uns vielfältig engagieren und dabei mit bescheidenen Mitteln bereits eine Menge erreicht haben. Denn wir handeln sehr praxisorientiert, bemühen uns also primär um Projekte mit konkreten Erfolgschancen und hoher Wirtschaftlichkeit, die in den Hochschulalltag integriert sind. Das bedeutet: Auch in der Gleichstellungspolitik kommen die besonderen Stärken der Fachhochschulen zum Ausdruck.

Interpretation durch die Frauenbeauftragten an Fachhochschulen

· Gleichheit der Chancen


· Förderung der Berufschancen von Frauen


· Förderung der Familienchancen von Männern


· Förderung der Vereinbarkeit von Familie mit Beruf und Studium


· Umsetzung in Kooperation mit den Entscheidungsträgern. 

Erfolge und Defizite

In den letzten Jahren hat sich an den Fachhochschulen in Sachen Gleichstellung vieles verbessert – sowohl bei unserem zentralen Ziel, der Nachwuchsförderung, als auch bei den dafür erforderlichen Rahmenbedingungen und Organisationsstrukturen. Gleichwohl bleiben Defizite, und zwar in allen Bereichen.

Nachwuchsförderung

Die Förderung des weiblichen Nachwuchses verstehen wir, dem Bildungsauftrag der Fachhochschulen entsprechend, allgemein als Verbesserung der Berufschancen von Frauen. Wir engagieren uns deshalb schwerpunktmäßig in zwei Bereichen: Besetzung von Professuren sowie Förderung des Studien- und Berufserfolgs bei Studentinnen.

Nachwuchsförderung im Hinblick auf eine FH-Professur

Bei der Besetzung von Professuren sind auch in Baden-Württemberg Erfolge zu erkennen: Während hier 1982 erst 3,9% der FH-Professuren durch Frauen besetzt waren, waren es zehn Jahre später 4,9% und 1996 immerhin 6,1 % (gegenüber 5,4% bei den Universitäten und 7,4 im Durchschnitt aller Hochschulen). Das ist noch viel zu wenig, sogar gemessen am – ohnehin niedrigen – Frauenanteil von 29,7% bei den FH-Studierenden (WS 1996/97, gegenüber 40,1 % bei den Universitäten und 40,4% an allen Hochschulen). Denn die beruflichen Ambitionen der Studentinnen werden nicht zuletzt durch Vorbilder geprägt. Wenigstens dürfte sich der positive Trend weiter fortsetzen:

· Das Bewerberinnenpotential wird von Jahr zu Jahr größer, weil immer mehr Frauen ein Studium absolvieren und sich anschließend wissenschaftlich und beruflich weiterqualifizieren.



· Es gelingt uns immer besser, das Bewerberinnenpotential gezielt anzusprechen und damit zu erschließen – durch zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit und das neue Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm.


· Die Chancen von Frauen bei Ausschreibungen steigen, weil frauentypische Besonderheiten in den Ausbildungs- und Berufsbiographien sowie im Kommunikationsverhalten nicht mehr ohne weiteres nachteilig gewertet werden. Dazu haben bis jetzt zahlreiche Diskussionen an den Hochschulen beigetragen, die durch unsere Mitwirkung in vielen Berufungsverfahren sowie durch die Entwicklung von Frauenförderprogrammen ausgelöst wurden. Seit kurzem können wir uns dabei auf einen Runderlass des Wissenschaftsministeriums stützen.

Nachwuchsförderung im Hinblick auf die Berufspraxis

Die Verbesserung der Chancen von Frauen im Hinblick auf eine Tätigkeit außerhalb des Hochschulbereichs beginnt mit einem erfolgreich absolvierten Studium, das Berufschancen eröffnet. Deshalb bestärken wir Studentinnen in der Entscheidung für das Studium und für eine verantwortungsvolle Berufstätigkeit – insbesondere durch persönliche Rollenmodelle und Veranstaltungen zur Förderung fachlicher und überfachlicher Qualifikationen. Die steigenden Frauenanteile bei den Studierenden und bei den Diplomprüfungen deuten auf gewisse Erfolge. Die Neigung für frauentypische Studienfächer ist aber noch immer sehr ausgeprägt. Daher ermutigen wir Schülerinnen für ein Studium, nicht zuletzt in Technik oder Wirtschaft. Dennoch sind größere Erfolge erst zu erreichen, wenn das Fächerspektrum an Fachhochschulen so erweitert wird, dass es den Neigungen von Studentinnen besser Rechnung trägt und zugleich gute Berufschancen eröffnet (z.B. Kombination von Sprachen mit Technik oder Wirtschaft).

Spezielle Hindernisse

Allen unseren Bemühungen zur Förderung weiblichen Nachwuchses sind erheblich engere Grenzen gezogen als bei den anderen Hochschultypen:


· Die einschlägigen staatlichen Sonderprogramme, namentlich HSP III, lassen eine Förderung von Frauen im Hinblick auf die Berufspraxis außen vor.


· Die Sonderprogramme sind zu eng am wissenschaftlichen Nachwuchs für Universitäten ausgerichtet, die Fachhochschulen dürfen den eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs noch immer nicht selbst fördern, und viele Universitäten handhaben den direkten Zugang zur Promotion nach dem FH-Diplom weiterhin restriktiv.


· Potentielle Bewerberinnen in der Berufspraxis können wir nicht direkt ansprechen, sondern nur auf dem – schwierigen – Umweg über die Medien. 

In der Folge entgehen den Fachhochschulen interessante Bewerberinnen, und Studentinnen und Absolventinnen von Fachhochschulen werden weit weniger gefördert, als es nötig und wünschenswert ist.
Nachwuchsförderung – Erfolge und Defizite

· Mehr Professorinnen - doch noch immer zu wenige in allen Bereichen


· Mehr Studentinnen - doch noch immer zu wenige, vor allem in Technik und Wirtschaft


· Besondere Schwierigkeiten bei der Förderung weiblichen Nachwuchses an Fachhochschulen

Rahmenbedingungen

Nachwuchsförderung braucht ein geeignetes Umfeld. Die flankierenden Maßnahmen lassen sich drei Bereichen zuordnen: Vereinbarkeit von Familie mit Studium und Beruf, Verankerung von Gleichstellungsfragen in Lehre und Forschung, Motivation durch Klima und Umgang.

Vereinbarkeit von Familie mit Studium und Beruf

Familienfreundliche Studien- und Arbeitsbedingungen sind eine conditio sine qua non sowohl für die Berufschancen von Frauen als auch für die Familienchancen von Männern. Deshalb bemühen sich viele Frauenbeauftragte um eine Kinderbetreuung für die Angehörigen der Hochschule – an der Hochschule selbst oder in Kooperation mit kommunalen oder privaten Trägern. Dass Beschäftigte mit Kindern neben Betreuungsplätzen zusätzlich flexible Arbeitsbedingungen brauchen, ist unbestritten. Entsprechend sind im Landesgleichberechtigungsgesetz hierzu für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung zahlreiche Vorkehrungen getroffen. Bei Professuren ist die Flexibilität der Arbeitszeit kein Thema; Teilzeitstellen sind möglich, aber noch Rarität. Studierende mit Kindern brauchen neben Kinderbetreuungsmöglichkeiten ebenfalls mehr Flexibilität an der Hochschule. Trotzdem sind unsere Bemühungen zur Änderung starrer Studien- und Prüfungsvorgaben oder gar zur Anpassung von Bafög bisher über erste Teilerfolge nicht hinausgekommen. Hierzu gehören neben dem Freiburger Modellversuch und den flexiblen Praxissemestern in Esslingen vor allem Sonderregelungen bei den Bildungsgutscheinen und zur Krankheit eines Kindes (Gleichstellung mit einer eigenen Erkrankung).
Verankerung von Gleichstellungsfragen in Lehre und Forschung

Bei der Verankerung von Gleichstellungsfragen in Lehre und Forschung geht es nicht zuletzt um die Berücksichtigung der typischen Arbeits- und Lebenssituation von Frauen. Hier gibt es ebenfalls erst Teilerfolge zu vermelden. Wichtige Voraussetzungen wurden durch die Frauenbibliothek und -infothek geschaffen. Die Vorreiterrolle nehmen, erwartungsgemäß, die sozialwissenschaftlich ausgerichteten Fachhochschulen für Sozialwesen und Sozialarbeit ein. An den meisten Fachhochschulen für Technik und Wirtschaft fristen Fragen der Gleichstellung noch ein Schattendasein außerhalb des Curriculums, gestützt nur auf Sonderveranstaltungen der Frauenbeauftragten. Das schließt nicht aus, dass Lehrende in regulären Lehrveranstaltungen Gleichstellungsfragen ansprechen. In der Forschung machen sich die generellen Strukturdefizite der Fachhochschulen und der erschwerte Zugang zu manchen Forschungsprogrammen negativ bemerkbar.

Motivation durch Klima und Umgang

Mit Sonderveranstaltungen und Umfragen versuchen fast alle Frauenbeauftragten, Studentinnen im Hinblick auf den Beruf zu fördern und die Hochschulöffentlichkeit für Fragen der Gleichstellung zu sensibilisieren. Zur Verbesserung des Klimas betreiben viele auch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehört auch, dass die Sprache in den Publikationen, Regelwerken und Formularen der Hochschule Frauen und Männern gleichermaßen gerecht wird. Hier hat es manche Fortschritte gegeben. Gleiches gilt für den Umgang mit Fällen sexueller Belästigung, für die ein vom Ministerium eingesetzter Runder Tisch Handlungsempfehlungen erarbeitet hat. Die Umsetzung steht indes noch aus.
Rahmenbedingungen – Erfolge und Defizite

· Mehr Familienfreundlichkeit in Studien- und Arbeitsbedingungen - doch noch immer Lücken 


· Stärkere Verankerung von Gleichstellungsfragen in Lehre und Forschung 


· Verbesserung in Klima und Umgang - doch noch immer Vorbehalte

Organisationsstrukturen

Politische Ziele können im Allgemeinen nicht durch bloße Deklaration erreicht werden, sondern nur mit Hilfe wirksamer Organisationsstrukturen bzw. Umsetzungsverfahren – also über geeignete Personen und Institutionen. Deshalb sieht das FHG seit 1992 die Bestellung von Frauenbeauftragten und seit 1995 die Erstellung von Frauenförderplänen vor. Dabei sind die Frauenbeauftragten, wie schon erwähnt, als Beratungs- und Kontrollinstanzen definiert.

Frauenbeauftragte

Nur ein Teil der Fachhochschulen hat bereits 1992 oder früher eine Frauenbeauftragte bestellt. Mittlerweile haben fast alle Fachhochschulen im Land nachgezogen, zumindest pro forma. 1990 wurde bereits die erste Landessprecherin gewählt und die Landeskonferenz der FH-Frauenbeauftragten konstituiert. Seitdem gibt es auch eine landesweite Vernetzung mit den Frauenbeauftragten der anderen Hochschultypen und eine bundesweite Vernetzung mit allen Hochschul-Frauenbeauftragten. Im Jahr 1996 konnte zur Entlastung der Landessprecherinnen eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden, die den Informationsfluß zwischen den Frauenbeauftragten durch Dienstleistungen verbessert und jetzt zusätzlich das Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm durchführt. Einige Frauenbeauftragten engagieren sich außerdem tatkräftig in berufsbezogenen Netzen.

Beteiligungsrechte und Frauenförderpläne

Die Informations- und Beteiligungsrechte der Frauenbeauftragten an den einzelnen Hochschulen wurden bei der Novellierung des Fachhochschulgesetzes 1995 konkretisiert und ausgebaut. Vor Ort gibt es allerdings gelegentlich noch Probleme mit der Einhaltung. Die damals vorgeschriebenen Frauenförderpläne sind mittlerweile an vielen Fachhochschulen beschlossen, teilweise in Verbindung mit dem Frauenförderplan für Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung nach dem Landesgleichberechtigungsgesetz. Zur Erleichterung der Einführung hatte eine Juristin für die Landeskonferenz einen Rahmenplan formuliert.

Inwieweit die Frauenförderpläne in die Realität umgesetzt werden und zu konkreten Verbesserungen führen, bleibt abzuwarten. Denn sie stellen nur eine Art Selbstverpflichtung der Hochschulen dar. Insbesondere im akademischen Bereich gibt es bislang fast keine Ansätze zu wirksamen Hebeln. Eine gewisse Ausnahme bildet lediglich das Sondervotum bei Berufungsverfahren. Ein Klagerecht gegen eine Entscheidung des Wissenschaftsministeriums steht den Frauenbeauftragten allerdings (noch?) nicht zu. Die Umsetzung der Frauenförderpläne hängt deshalb entscheidend vom guten Willen aller Beteiligten ab – und von persönlicher Überzeugungsarbeit, die bekanntlich äußerst zeitintensiv ist.

Personelle und finanzielle Ressourcen

Trotz des hohen Zeitbedarfs sind alle Frauenbeauftragten an Fachhochschulen nur in geringem Umfang zeitlich und personell entlastet. Gleichwohl könnte eine generelle Aufstockung entbehrlich sein, falls es gelingt, die Organisationsstrukturen zu verbessern.

Ähnliches gilt für die Finanzierung der Frauenförderung an Fachhochschulen – obwohl die Fachhochschulen bislang erst 5% aus dem speziell frauenfördernden Teil von HSP III erhalten, und zwar zur Finanzierung der laufenden Aktivitäten an den einzelnen Fachhochschulen sowie der Koordinierungsstelle. Die Mittel für das Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm stammen derzeit (noch?) vollständig aus einem anderen Teil von HSP III. Wenn das Lehrauftragsprogramm in der ursprünglich zugesagten Höhe fortgeführt wird, kostet es nur 16% des Margarete-von-Wrangell-Habilitationsprogramms für Frauen, fördert aber eine vielfache Zahl potentieller Professorinnen. Zudem sind einige Fachhochschulen von diesem Programm ausgeschlossen, und zwar die privaten sowie die Fachhochschulen, die nicht beim MWK ressortieren.

Besorgniserregender als die Höhe der Mittel ist deren Bindung an das zeitlich befristete Sonderprogramm HSP III, das im Jahr 2000 ausläuft. Deshalb bemühen wir uns schon lange um Alternativen. Nachdem die ursprünglich angestrebte Verankerung im Landeshaushalt durch die geplante Globalisierung der Hochschulhaushalte fraglich geworden ist, haben wir Vorschläge entwickelt, die Leistungen in der Frauenförderung zum integralen Bestandteil aller Entscheidungen in Lehre und Forschung machen.

Organisationsstrukturen – Erfolge und Defizite

· Mittlerweile überall Frauenbeauftragte und zwar bei besserer Vernetzung 


· Erweiterte Handlungsmöglichkeiten, doch nicht besonders wirksam 


· Hinreichende Ressourcen, doch bescheiden und ungesichert 

Handlungsbedarf

Aufgrund der geltenden Organisationsstrukturen ist Gleichstellungspolitik derzeit weniger effektiv und effizient als wünschenswert und möglich. Verbesserungen können auf zwei Wegen erreicht werden: höherer Regulierungsaufwand mit höheren Kosten oder innovative Verfahren bei Kostenneutralität. Erfolgversprechender ist zweifellos der zweite Weg, zumal er dem deregulierenden und leistungsorientierten Ansatz in der Hochschulreform entspricht. Deshalb stellen wir hier die organisatorische Ebene in den Vordergrund. Zu solchen und anderen Verbesserungen können alle Akteure des Hochschulbereichs beitragen. Sie alle entscheiden zudem über die Ziele der Gleichstellungspolitik und können die Umsetzung in allen Bereichen durch persönliches Engagement und durch die Bereitstellung von Ressourcen nachhaltig voranbringen. Auf allen Ebenen gibt es sehr erfreuliche Ansätze und Initiativen; ausbaufähig sind sie dennoch.

Empfehlungen zu den Organisationsstrukturen

Veränderungen in den Einstellungen und in der sozialen Umwelt sind immer schwierig zu bewirken. Gleichstellungspolitik ist besonders diffizil, weil die Verantwortlichkeiten verschwommen sind und weil die bislang verfügbaren Umsetzungsverfahren wenig greifen können. Deshalb sollten alle Entscheidungsträger vorrangig hier aktiv werden.

Verantwortlichkeiten

Nach den baden-württembergischen Hochschulgesetzen sind die Frauenbeauftragten reine Beratungs- und Kontrollinstanzen. Die Verantwortung bleibt bei den Leitungen der Hochschulen und bei den Gremien der akademischen Selbstverwaltung. Spüren tun sie diese Verantwortung allerdings nicht, weil ziel- und gesetzeswidrige Entscheidungen im Normalfall ohne Folgen bleiben. Deshalb verleitet die Existenz einer speziellen Institution, der Frauenbeauftragten, die Entscheidungsträger zum Verschieben von Verantwortung. Das zwingt die Frauenbeauftragten wiederum zur Forderung nach Mitentscheidungsrechten, obwohl eine einzelne Stimme nur bei wenigen Entscheidungen den Ausschlag geben kann. Will man die Gleichstellungspolitik wirksamer machen, ohne Entscheidungs- und Kontrollfunktion zu vermischen, müssen die eigentlichen Entscheidungsträger an den Hochschulen ihre eigene Verantwortung deutlicher spüren. Gleichstellungspolitische Entscheidungen müssen also Konsequenzen haben, die die Entscheidungsträger selbst zu tragen haben. Die Initiative dazu muß von der Politik ausgehen – über Kommunikation, Regulierungen und Anreize. Innerhalb der Hochschulen hat die Leitung dann ähnliche Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten.

Umsetzungsverfahren

Direkt lassen sich Einstellungen allenfalls durch Information und Überzeugungsarbeit beeinflussen, also durch

· Bewusstmachen von unbewussten Vorbehalten

· Aufzeigen von Zielen, Vor- und Nachteilen, Handlungsoptionen und -restriktionen

· Übermitteln sozialer Anreize (Ansehen, Prestige). 

Solche Methoden haben Erfolg, wenn bei den Beteiligten Aufgeschlossenheit und persönliche Überzeugungskraft zusammenkommen. Wenn eine der Voraussetzungen nicht gegeben ist, müssen schärfere Methoden eingesetzt werden. Auch sie müssen allerdings bekannt sein oder bekannt gemacht werden. Deshalb setzen wir bei den Umsetzungsverfahren insgesamt auf das Motto: Soviel Kommunikation und Anreize wie möglich, soviel Regulierung wie nötig.

Bei den schärferen Methoden werden bei uns bislang fast nur Regulierungen genutzt, also rechtliche Vorgaben und Kontrollen. Sie sind wichtig, weil nur so die Ziele, Verantwortlichkeiten und Handlungsrechte legitimiert werden können. Ohne tragfähige Sanktionsmöglichkeiten laufen sie allerdings bekanntlich leicht ins Leere. Genau hieran fehlt es im Geltungsbereich der Hochschulgesetze in Baden-Württemberg fast ganz. Das ist sogar verständlich, weil die Justiziabilität von Zielverfehlungen gerade auf diesem Gebiet fraglich ist – sieht man von bloßen Form- oder Verfahrensverstößen ab. Denn die Freiheit von Forschung und Lehre sowie die weiten Ermessensspielräume bei Personalentscheidungen beschränken den politischen Einfluß und die rechtliche Kontrolle. Die Inkonsequenz bei der Instrumentalisierung begrenzt allerdings die Umsetzung und kann per saldo sogar schaden, da jede Regulierung mit kontraproduktiven Effekten einhergeht. Selbst bloße Berichtspflichten kosten Zeit und können damit die Qualität von Lehre und Forschung mindern. Außerdem bindet jede Kontrolle Ressourcen.

Einen überzeugenden Ausweg bieten ökonomische Anreize. Sie werden im Rahmen von teuren Sonderprogrammen bereits intensiv genutzt. Selbstgesteuerte und kostenneutrale Mechanismen sind an den deutschen Hochschulen dagegen erst im Entstehen – im Rahmen leistungs- oder belastungsorientierter Mittel- und Stellenverteilungssysteme. Solche Indikatorsteuerungen belohnen quasi-automatisch zielkonformes Verhalten, während Abweichungen von den politisch vorgegebenen Zielen Nachteile mit sich bringen – indirekt und völlig unabhängig von schuldhaftem Verhalten. Damit wird das Eigeninteresse an der Zielerreichung aktiviert. Soziale Anreize wirken ähnlich, sind aber weniger transparent und wirksam. Deshalb plädieren wir für eine Einführung finanzieller Instrumente und haben praktikable Vorschläge entwickelt. Unser umfassendster Vorschlag von 1996 hat zum Ziel, Frauenförderung über den Einbau in Indikatorsteuerungen zum integralen Bestandteil der Hochschulpolitik zu machen; er ist in die politische Diskussion eingebracht und wird von den Frauenbeauftragten der anderen Hochschultypen mitgetragen. Eine gute Ergänzung wäre ein Wettbewerb "Frauenfreundlichste Hochschule", wie wir ihn schon 1994 angeregt haben. Von ihm gingen, wie vom Landes-Lehrpreis, wichtige Signaleffekte aus.

Empfehlungen zu den Organisationsstrukturen

· Soviel Kommunikation und Anreize wie möglich, soviel Regulierung wie nötig.


· Klare Verantwortlichkeiten mit spürbaren Konsequenzen von Kompetenz und Verantwortung.


· Frauenförderung als integraler Bestandteil der Hochschulpolitik
 

Empfehlungen an die Politik

Die Politik trägt die Hauptverantwortung für eine wirksame Gleichstellungspolitik, weil sie auf allen Ebenen die größten Handlungsspielräume hat. Sie kann insbesondere die Organisationsstrukturen spürbar verbessern und die Entscheidungsträger zielgerecht motivieren. Gerade bei der Gleichstellungspolitik muß die Reform letztlich auch von oben kommen.

Von kaum zu überschätzender Bedeutung ist eine glaubwürdige Kommunikation. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, daß die politisch Verantwortlichen die Notwendigkeit und den Nutzen der Gleichstellungspolitik bei jeder passenden Gelegenheit betonen – insbesondere in jeder Verlautbarung zur Hochschulreform und bei Kontakten mit den eigentlichen Entscheidungsträgern an den Hochschulen. Dies setzt Informationen über den gleichstellungspolitischen Handlungsbedarf voraus. Deshalb müssen Frauenbeauftragte und sachverständige Frauen konsequent in alle hochschulpolitischen Entscheidungsprozesse und Gremien eingebunden werden – ganz genau wie die Rektorinnen und Rektoren.

Darüber hinaus ist es genuine Aufgabe der Politik, die Organisationsstrukturen der Gleichstellungspolitik weiter zu verbessern. Hier bietet die laufende Novellierung der Hochschulgesetze mannigfache Ansatzpunkte, nicht zuletzt

· Verantwortlichkeiten klarer fassen

· Regelverletzungen vorbeugen

· Rechte der Frauenbeauftragten stärken

· Frauenförderung in indikatorgesteuerte Mittel- und Stellenverteilungssysteme einbeziehen.

Bei der Nachwuchsförderung und den zugehörigen Rahmenbedingungen ist das Aktionsfeld nahezu unbegrenzt:

· Für den Professorinnen-Nachwuchs wurde gerade in jüngster Zeit manches getan, doch vieles davon muß noch auf Dauer gesichert werden, anderes ist noch offen.

· Im Hinblick auf die Berufspraxis kann der weibliche Nachwuchs erst wirksam gefördert werden, wenn neue Instrumente geschaffen und genutzt werden.

· Bei der Vereinbarkeit von Familie mit Studium oder Beruf bedarf es vor allem weiterer Flexibilisierungen bei den Studienbedingungen.

· Die Integration von Gleichstellungsfragen in Lehre und Forschung kann erst fortschreiten, wenn die Forschungsmöglichkeiten an Fachhochschulen grundlegend verbessert sind. 

Gleichstellungspolitik an den Fachhochschulen kann also auch dadurch vorangebracht werden, daß die historisch gewachsenen Wettbewerbsnachteile gegenüber den Universitäten weiter abgebaut werden. Ein sichtbares Zeichen wäre der Übergang zu einem einheitlichen Hochschulgesetz, wie es in anderen Bundesländern schon existiert. Weitere Stichworte sind beispielsweise die leistungsorientierte Verteilung der Mittel und Stellen zwischen allen Hochschulen oder weitere Verbesserungen bei den Promotionschancen für qualifizierte Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen.

Empfehlungen an die Politik

· Wahrnehmen der eigenen Verantwortung


· Gleichstellungspolitik bzw. Frauenförderung zum integralen Bestandteil der Hochschulpolitik machen


· Verbesserungen bei den Regelungen für Nachwuchsförderung, Rahmenbedinungen und - vor allem - Organisationsstrukturen sowie Hinwirken auf Einhalten bestehender Regelungen an den Hochschulen 


· Abbau von Wettbewerbsverzerrungen gegenüber Fachhochschulen.
 

Empfehlungen an die Hochschulen

Innerhalb des Hochschulbereichs tragen alle Personen und Gremien Verantwortung für eine wirksame Gleichstellungspolitik. Die Handlungsspielräume sind recht unterschiedlich und – insgesamt – kleiner als auf der politischen Ebene. Sie steigen allerdings, je mehr die Autonomie der Hochschulen zunimmt. Solche Entwicklungen sind bereits in Gang gesetzt – insbesondere über Deregulierungen sowie über Flexibilisierung und Globalisierung der Hochschulhaushalte. Finanzielle Anreize werden deshalb immer wichtiger und wirksamer.

Rektorenkonferenz der Fachhochschulen

Den größten politischen Einfluß hat die Rektorenkonferenz der Fachhochschulen (RKF). Gegenüber der Politik kann sie die Vorstellungen der Frauenbeauftragten nachdrücklich unterstützen, beispielsweise durch Berücksichtigung einschlägiger Forderungen in ihren eigenen Stellungnahmen und Positionspapieren. Auf die einzelnen Hochschulen kann die RKF durch geeignete Empfehlungen einwirken; die knappen Hinweise zur Berücksichtigung gleichstellungspolitischer Anliegen in Lehrberichten und bei Auswahlverfahren stellen erste Ansätze dar. Die gelegentlichen wechselseitigen Berichte bei Landeskonferenzen signalisieren, daß das Thema Gleichstellung ernst genommen wird. Wünschenswert wären freilich eine noch intensivere Einbindung in alle Entscheidungsprozesse und eine Grundsatzerklärung der RKF zur Frauenförderung.

Rektorinnen und Rektoren

Innerhalb der Hochschulen sind zunächst die Rektorinnen und Rektoren gefordert. Sie treffen die wichtigsten Personal- und Sachentscheidungen, wobei sie in Lehre und Forschung allerdings in die Gremien der akademischen Selbstverwaltung eingebunden sind. Deshalb spielt auf dieser Ebene die Kommunikation die wichtigste Rolle. Die Äußerungen und das Verhalten der Hochschulleitung signalisieren allen Angehörigen nachdrücklich, ob sie glaubwürdig hinter der Gleichstellungspolitik steht oder sie nur als lästige Pflichtübung empfindet. Als positives Vorbild wirkt beispielsweise, wer den Nutzen von Gleichstellungspolitik immer wieder in eigenen Stellungnahmen herausstellt, Regelverstöße konsequent moniert, die Frauenbeauftragte offen und frei informiert. Außerdem kann die Hochschulleitung eigenständig wichtige Rahmenbedingungen verbessern, nicht zuletzt im Hinblick auf eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten oder eine Kinderbetreuung an Hochschulen.

Gremien der akademischen Selbstverwaltung sowie Professorinnen und Professoren

Die Personal- und Sachentscheidungen in Lehre und Forschung treffen letztlich die Organe und Gremien der akademischen Selbstverwaltung oder einzelne Professorinnen und Professoren. Ihre Entscheidungen und Äußerungen haben Signaleffekt und konkretisieren Nachwuchsförderung, Rahmenbedingungen und Organisationsstrukturen auf der Ebene jeder Hochschule. Dabei gibt es viele Möglichkeiten zur Förderung der Gleichstellung – beispielsweise

· Bemühen um qualifizierte Bewerberinnen bei Ausschreibungen, (Teil-)Denominationen von Professuren für Frauenforschung

· Vermeiden von Rollenstereotypen bei Berufungsverfahren, im Unterricht und bei der Betreuung von Studierenden

· Einrichtung frauenfreundlicher Studiengänge und Lehrpläne, auch durch Förderung überfachlicher Qualifikationen im Studium

· Einbau von Leistungen in der Frauenförderung in indikatorgesteuerte Mittel- und Stellenverteilungssysteme und Bereitstellung angemessener Ressourcen zur Umsetzung der Gleichstellungspolitik. 

Dass die Beteiligungsrechte der Frauenbeauftragten so respektiert werden, wie sie im Gesetz und im Frauenförderplan festgeschrieben sind, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Gleiches gilt für eine Einbeziehung der Frauenbeauftragten in neue Gremien und eine Berücksichtigung der Frauenförderung in Stellungnahmen der Hochschule.

Empfehlungen an die Hochschule

· Wahrnehmen der eigenen Verantwortung


· Gleichstellungspolitik bzw. Frauenförderung zum integralen Bestandteil des Hochschulalltags machen


· glaubwürdige und unermüdliche Kommunikation, auch durch konsequente Beteiligung der Frauenbeauftragten an den Entscheidungsprozessen 


· Zielgerechtes Ausnutzen aller Entscheidungsspielräume bei Nachwuchsförderung, Rahmenbedingungen und Organisationsstrukturen sowie Bemühen um adäquate Erweiterungen


Perspektiven

Wer die Gleichstellungspolitik an den Hochschulen voranbringen will, hat viele Aktionsfelder. Die vorliegende Dokumentation zeigt beispielhafte Handlungsoptionen auf und will zum Mitmachen animieren. Denn wir Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragte sind davon überzeugt:

· Gleichstellungspolitik muss gelegentlich von oben angestoßen und immer von unten getragen werden. Sie geht nur mit den Beteiligten, nicht gegen sie.

· Auch in der Gleichstellungspolitik sorgen Leistungsorientierung und Kreativität für mehr Qualität, Wirtschaftlichkeit und Innovation. Hierfür eignen sich ökonomische Anreize besonders. 

Werden diese Einstellungen und Organisationsstrukturen fest verankert, wird Gleichstellungspolitik zum integralen Bestandteil der Hochschulpolitik und des Hochschulalltags. Dadurch verbessern sich nicht nur die Chancen für Frauen, sondern auch Lehre und Forschung.







Koordinierungsstelle der Gleichstellungsbeauftragten an Fachhochschulen in Baden-Württemberg

c/o Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Postfach 1251, 73302 Geislingen. 

Tel: 07331/22-485, www.gleichstelllung-fh-bw.de,  E-Mail: gleichstellung-fh-bw@hfwu.de

